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ich geh davon aus, da du ja freiwillig gekündigt hast und deine verbeamtung erst im september
startet, dass du in der zwischenzeit hartz 4 beantragen müsstest.
ist ja nach dem ref auch nicht anders. wer keinen job bekommt der muss hartz 4 beantragen.
darfst halt nicht zu viele rücklagen haben.

1https://www.lehrerforen.de/thread/40137-arbeitslos-als-beamter/?postID=357278#post357278
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